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EL EN WK OF  

BEKANNTMACHUNG 

1. Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Ennigerloh im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 218 „Hormigon", Ostenfelde vom 
07.07.2025 

Der Rat der Stadt Ennigerloh hat am 28.04.2025 die 1. Berichtigung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Ennigerloh im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 218 „Hormigon" 
beschlossen. 

Grundlage der 1. Berichtigung ist der Bebauungsplan Nr. 218 „Hormigon", der am 
19.06.2023 unter Anwendung des beschleunigten Verfahrens  gem.  § 13a BauGB als Sat-
zung beschlossen worden ist. 

Die oben genannte Fläche, die im wirksamen Flächennutzungsplan als VVohnbaufläche 
ausgewiesen war, wurde im Wege der Berichtigung  gem.  § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB zu 
einer gewerblichen Baufläche angepasst. 

Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die 
Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeit-
und Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Geneh-
migung. 

Der Geltungsbereich der 1. Berichtigung des Flächennutzungsplans ist der nachstehen-
den Übersicht zu entnehmen. 

MaßstatE 12,505 im Original 

Übersicht zur 1 Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Ennigerloh im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 218 „Hormigon", Ostenfelde, (C) Katasteramt des Kreises Warendorf und der Stadt Ennigerloh 2025) 
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Marktplatz 1 
59320 Ennigerloh 
Telefon 0 25 24 • 28-0 
Fax 0 25 24 • 28-5000 



Bekanntmachungsanordnung 

Der Ratsbeschluss für die 1. Berichtigung des Flächennutzungsplans der Stadt Ennigerloh 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 218 „Hormigon" wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Berichtigung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Ennigerloh im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 218 „Hormigon" 
in Kraft. 

Die 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird ab sofort während der allgemeinen 
Öffnungszeiten bei der Stadt Ennigerloh, Fachbereich Planen, Bauen Umwelt, Marktplatz 
1, 59320 Ennigerloh, 3. Obergeschoss, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Ver-
langen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

Die allgemeinen Öffnungszeiten sind 

Montag — Freitag 	von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
Montagnachmittag 	von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie 
Donnerstagnachmittag 	von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Die Planunterlagen (Planzeichnung) können auch online über den Planungs- und Beteili-
gungsserver der Stadt Ennigerloh (www.o-sp.de/ennigerloh  > Flächennutzungsplan) ein-
gesehen werden. 

Zusätzlich sind die eingestellten Unterlagen in einem zentralen Portal des Landes Nord-
rhein-Westfalen unter der Internetseite www.bauleitplanung.nrw.de  zugänglich. 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung steht gemäß § 27a Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) auf der Internetseite der Stadt Ennigerloh unter www.enniöerloh.de  
> Rathaus & Service > Aktuell> öffentliche Bekanntmachungen zum  Download  bereit. 

Rechtsfolgen 

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des BauGB und der Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) wird hingewiesen: 

1. § 215 Abs. 1 BauGB:  

„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind." 
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2. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW:  

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt." 

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgt auch durch Aushang der Bekanntmachung in den 
Bekanntmachungskästen der Stadt Ennigerloh. Diese sind wie folgt verortet: 

Ennigerloh-Mitte: Marktplatz 1 

Ennigerloh-Enniger: Hauptstraße/Ecke Mauritiusstraße 

Ennigerloh-Westkirchen: VVarendorfer Straße/Ecke Domhoffstraße 

Ennigerloh-Ostenfelde: Hessenknapp, zwischen Grothuser Weg und Eckeystraße 

Enni erloh, 07.07.2025 
, 

St 	Ennigerloh 

L"I 
Bü1errñeister 

Rechtsgrundlagen:  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBI. 2023 I S. 394) 

Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 
(GV. NRW. S. 444) 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBI. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 
2024 (BGBI. 2024 I Nr. 236). 
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